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Erwägungen

E. 1.1
Das kantonale Gericht gelangte nach einer Würdigung der Akten zum Schluss, die
Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin sei im Zeitpunkt des Erlasses der strittigen
Verfügung vom 18. August 2009 (welcher den in diesem Verfahren massgebenden
Sachverhalt zeitlich begrenzt; siehe unten E. 2.3) einzig durch eine Herzerkrankung
insofern beeinträchtigt gewesen, als ihr nur noch leichte Tätigkeiten zumutbar gewesen
seien. Dagegen hätten die im Beschwerdeverfahren eingereichten ärztlichen Berichte des
Zentrums X.________ vom 5. Dezember 2009 und 3. November 2010 betreffend
psychische Beschwerden keine Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand bis zum
Abschluss des Verwaltungsverfahrens erlaubt; die psychische Problematik sei vielmehr
allenfalls in einem Neuanmeldungsverfahren zu würdigen. Bei Anwendung der gemischten
Methode der Invaliditätsbemessung ( Art. 28a Abs. 3 IVG ) ergebe sich für die Zeit bis zum
Abschluss des Verwaltungsverfahrens ein Invaliditätsgrad von rentenausschliessenden zwei
Prozent (Anteile Erwerb/Haushalt: 80 / 20 Prozent; Teilinvaliditätsgrade von null Prozent
im Erwerb und von - ungewichteten - neun Prozent im Haushalt).

E. 1.2
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem wegen
Verletzung von Bundesrecht im Sinne von Art. 95 lit. a BGG erhoben werden. Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2
BGG ; vgl. BGE 132 V 393 ).

E. 1.3
Die Vorinstanz hat die für die Beurteilung des Leistungsanspruchs einschlägigen
Rechtsgrundlagen und die dazu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargelegt. Darauf
wird verwiesen.

E. 2.1
Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, der Umstand, dass der Hausarzt
Dr. A.________, sie am 3. September 2009, also nur kurz nach der strittigen Verfügung
vom 18. August 2009, an einen Psychiater überwiesen habe, zeige, dass entgegen der
vorinstanzlichen Annahme bereits im hier massgebenden Zeitraum - zusätzlich zur
kardiologischen Erkrankung - ein psychischer Gesundheitsschaden vorgelegen haben
müsse.

E. 2.2



Die oben (E. 1.1) zusammengefasste vorinstanzliche Würdigung des medizinischen
Dossiers weist keine Mängel auf, welche eine offensichtliche Unrichtigkeit oder eine
Unvollständigkeit der betreffenden Feststellungen begründen könnten; ebensowenig ist
erkennbar, inwiefern die bestrittene Tatsachenfeststellung auf einer Rechtsverletzung
beruhen sollte (vgl. oben E. 1.2). Wesentlich ist dabei, dass in keinem der vor der
Leistungsablehnung datierenden Dokumente ein psychisches Leiden erwähnt wird (vgl. E.
7.2 des angefochtenen Entscheids). Dieser Umstand relativiert den im hausärztlichen
Bericht vom 3. September 2009 beschriebenen Zustand sowie die Feststellung in den
ärztlichen Attesten des Zentrums X.________ vom 5. Dezember 2009 und 3. November
2010, die Beschwerdeführerin leide mindestens seit dem Jahr 2007 an Depressionen,
entscheidend.

E. 2.3
Der Zeitraum bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens ist Bezugsgrösse für den
entscheidungsrelevanten Sachverhalt ( BGE 131 V 242 E. 2.1 S. 243 mit Hinweis). Spätere
Arztberichte (und andere einschlägige Dokumente) sind in die Beurteilung
miteinzubeziehen, soweit sie Rückschlüsse auf die im Zeitpunkt des Abschlusses des
Verwaltungsverfahrens gegebene Situation erlauben (vgl. BGE 121 V 362 E. 1b in fine S.
366; Urteil I 705/06 vom 16. August 2007 E. 4.1). Wie schon erwähnt ist die
Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts, die im Beschwerdeverfahren eingereichten
Berichte des Zentrums X.________ liessen für die Zeit bis zum Abschluss des
Verwaltungsverfahrens keine Rückschlüsse auf den Bestand psychischer Beschwerden zu,
nicht bundesrechtswidrig. Die betreffenden Berichte sind daher allenfalls in einem
Neuanmeldungsverfahren zu würdigen.

E. 2.4
Insgesamt ist die vorinstanzliche Schlussfolgerung, es bestehe jedenfalls bis zum Zeitpunkt
der streitigen Verfügung vom 18. August 2009 kein rentenbegründender Invaliditätsgrad,
nicht bundesrechtswidrig.

E. 3
Die Beschwerde hatte keine Aussicht auf Erfolg, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung des Schriftenwechsels und mit
summarischer Begründung erledigt wird ( Art. 102 Abs. 1 und Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 4
Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin
auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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